
 msv testtage  in der Motorsport Arena Oschersleben 
01.+02. März 2008  

 

 

ms vehrte     e.V. im ADAC 

Christian Rziczny 

Wird vom Veranstalter ausgefüllt ! 
 
Eingang 

Nummer 

Auf den Höfften 7 
49434 Vörden 
 

Testgebühr 

              �    �    �  
                  €   bar      Scheck      BÜ. 
 

 

 Versand der Nenn- 
bestätigung am  

      

ANMELDUNG   Bitte ankreuzen                  ⇒⇒⇒⇒  �  Sonnabend      �  Sonntag  
Annahmeschluss für Voranmeldungen :  23. Februar 2008               140,00 €                          100,00 € 

 

Bei einer Anmeldung für beide Tage beträgt das Nenn geld:   220,00 € 
 

Anmeldungen ohne beiliegendes Nenngeld bzw. ohne beiliegenden Nachweis der Überweisung auf das 
Konto 99 40 503  bei der Sparkasse Osnabrück BLZ 265 501 05 (Stichwo0rt msv testtage ) 

werden nur unter Vorbehalt bearbeitet. 
 

Veranstalter : MOTORSPORT ARENA OSCHERSLEBEN 
Ausrichter : ms vehrte e.V.  im ADAC Weser-Ems 
 

Der (die) Unterzeichner meldet(n) für die TESTTAGE in der Motorsport Arena Oschersleben  das  
nachstehend beschriebene Fahrzeug. 
 

 
Bitte ankreuzen und vollständig ausfüllen !! 

 

GT-/Tourenwagen   Fabrikat :  ___________________________________ 
 

Typ :  ______________________        DMSB-Gruppe :  _____________  (wenn bekannt) 
 
 

 1. Fahrer 2. Fahrer 3. Fahrer 
 

Name 
 

   

 

Vorname 
 

   

 

Straße 
 

   

 

PLZ   Ort 
 

   

 

Tel./Fax 
 

   

 
 

E-Mail 
 

   

 

FS.Klasse o. 
Geb. Datum  

   

 

Ich (wir) erkenne(n) mit der Abgabe dieser Anmeldun g und mit Abgabe meiner (unserer) Unterschrift 
den auf der Rückseite dieses Anmeldeformulars abged ruckten Text zur Verantwortlichkeit und zum 
Haftungsverzicht  vollständig an. 
 
 

 
......................................   ,   den  ....................................    2008 
 
 
 

       
 

 

Unterschrift  1. Fahrer  
 

Unterschrift  2. Fahrer  
 

Unterschrift  3. Fahrer 
Unterschrift  

Fahrzeugeigentümer  
 
Rückseite beachten !!! 



Testtage in der Motorsport Arena Oschersleben 

 01. + 02. März 2008 
Verantwortlichkeit und Haftungsverzicht der Teilnehmer 

a)   Verantwortlichkeit, Änderung der Ausschreibung,  Absage der Veranstaltung 
Die Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Fahrzeug-Eigentümer und -Halter) nehmen auf eigene Gefahr an der Veranstal-
tung teil. Sie tragen die alleinige zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle von ihnen oder von den von ihnen 
benutzten Fahrzeug verursachten Personen-, Sach- und/oder Vermögensschäden, soweit nicht der nachfolgende 
Haftungsausschluss greift. 
Die MOTORSPORT ARENA und der ausrichtende Veranstalter behalten sich das Recht vor, erforderliche Änderun-
gen der Ausschreibung sowie des Ablaufes der Veranstaltung vorzunehmen. 
Die MOTORSPORT ARENA und der ausrichtende Veranstalter behalten sich das Recht vor, insbesondere in Fällen 
höherer Gewalt, aus Sicherheitsgründen oder wegen behördlicher / sportbehördlicher Anordnungen erforderliche 
Änderungen der Ausschreibung vorzunehmen oder auch die Veranstaltung abzusagen, falls dies durch 
außerordentliche Umstände notwendig ist, ohne irgendwelche Schadensersatzpflichten zu übernehmen, Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit ausgenommen. 
b)   Haftungsausschluss 
Fahrer und deren gesetzliche Vertreter erklären mit der Abgabe der Nennung den Verzicht auf Ansprüche jeder Art 
für Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen, und zwar gegen 

- die FIA, den DMSB e.V., die Mitgliedsorgane des DMSB, deren Präsidenten, die Mitglieder, Geschäftsfüh-
rer, Generalsekretäre, hauptamtliche Mitarbeiter und sonstige Organe. 

- den ADAV e.V., die ADAC-Regional-Clubs (Gaue) und die ADAC-Ortsclubs, deren Präsidenten, Vorstände, 
Geschäftsführer, Generalsekretäre, Mitglieder und hauptamtliche Mitarbeiter. 

- den ausrichtenden Veranstalter, die Sportwarte und Helfer, Streckeneigentümer, Behörden, Industrieservi-
ce, Hersteller und andere Personen, die mit der Organisation und Ausrichtung  der Veranstaltung in Ver-
bindung stehen.  

- die MOTORSPORT ARENA, soweit Schäden durch die Beschaffenheit der bei der Veranstaltung zu benut-
zenden Strecke samt Zubehör verursacht werden und 

- die Erfüllungs- und Verrichtungshilfen aller zuvor genannten Personen und Stellen, 
außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlich oder 
fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkrei-
ses – beruhen;  
gegen 

- die anderen Teilnehmer (Fahrer), deren Helfer, die Eigentümer/Halter der anderen Fahrzeuge 
- den eigenen Fahrer, Beifahrer (anderslautende besondere Vereinbarungen zwischen Eigentümer, Halter, 

Bewerber, Fahrer, Beifahrer gehen vor) und eigene Helfer verzichten sie auf Ansprüche jeder Art für Schä-
den, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an der Veranstaltung entstehen, 

außer für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlich oder 
fahrlässigen Pflichtverletzung – auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten 
Personenkreises – beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkrei-
ses – beruhen;  
Der Haftungsausschluss wird mit Abgabe der Anmeldung allen Beteiligten gegenüber wirksam. Der Haftungsaus-
schluss gilt für Ansprüche aus jeglichem Rechtsgrund, insbesondere sowohl für Schadensersatzansprüche aus 
vertraglicher als auch aus außervertraglicher Haftung und auch für Ansprüche aus unerlaubter Handlung. Still-
schweigende Haftungsausschlüsse bleiben von der vorstehenden Haftungsausschlussklausel unberührt. 
c)   Freistellung von Ansprüchen des Fahrzeugeigent ümers 
Sofern der Bewerber oder Fahrer nicht selbst Eigentümer des einzusetzenden Fahrzeugs sind, haben sie dafür zu 
sorgen, dass der Fahrzeugeigentümer die auf dem Anmeldeformular abgedruckte Haftungsausschlusserklärung 
abgibt. 
Für den Fall, dass die Erklärung entgegen dieser Verpflichtung nicht vom Fahrzeugeigentümer unterzeichnet wurde 
oder unzutreffende Angaben gemacht werden, stellen Bewerber und Fahrer alle unter b) „Haftungsausschluss“ an-
geführten Personen und Stellen von jeglichen Ansprüchen des Fahrzeugeigentümers frei, außer für Schäden aus 
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflicht-
verletzung - auch eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - 
beruhen, und außer für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung - auch 
eines gesetzlichen Vertreters oder eines Erfüllungsgehilfen des enthafteten Personenkreises - beruhen. 
Diese Freistellungserklärung bezieht sich bei Ansprüchen gegen 
- die anderen Teilnehmer (Bewerber, Fahrer, Mitfahrer), deren Helfer, die Eigentümer, Halter der anderen Fahr-

zeuge 
- den eigenen Bewerber, den/die eigenen Fahrer, Mitfahrer (anderslautende besondere Vereinbarungen zwi-

schen Bewerber, Fahrer/n, Mitfahrer/n gehen vor !) und eigene Helfer 
auf Schäden, die Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen und bei Ansprüchen gegen andere Personen und 
Stellen auf Schäden, die im Zusammenhang mit der Veranstaltung entstehen. 


